
SELTEN GEMÜTLICHE 75 m2 MIETWOHNUNG
MIT FENSICHT IN PERG | KAMINOFEN & LOGGIA

| e 895 BRUTTO FIX INKL. BK/HZ/WW
Objekt: IH224 • 4320 Perg

895,40 e
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Eckdaten der Immobilie

Technische-Angaben

ImmoNr. IH224

Betreuer Stefan Huber

Auftragsart Exklusiv

Katastralgemeinde Perg

KgNr 43214

Widmung Bauland Wohngebiet

Anteile 1190/10000

Eigentumsform Wohnungeigentum

begründet

Geografische-Angaben

PLZ 4320

Ort Perg

Bundesland Oberösterreich

Land Österreich

Etage d. Objekts 3

Nähe Gegenüber

Ärztezentrum

Fuchsenweg

Orientierung SO

Aussicht Ferne

Wohnanlage Fuchsenweg

Lage im Bau vorn rechts

Wohnungsnr. 13

Lage Gebiet Wohngebiet

Flächen

Wohnfläche 74 m2

Nutzfläche 82 m2

Kellerfläche 6 m2

Anzahl Zimmer 3

Anzahl Schlafzimmer 2

Anzahl Badezimmer 1

Anzahl sep. WC 1

Balkon/Terrasse Fläche 7 m2

Anzahl Balkone 1

Raumhöhe 2,5 m

Anzahl Stellplätze 1

Anzahl Loggia 1

Ausstattung

Internetanschluss 5G

Zugänglichkeit/

Barrierefreiheit

Nicht für

Rollstuhlfahrer geeignet

Stellplätze 1 Carport

Etagenzahl gesamt 3

Boden Fliesen, Parkett,

Kunststoffboden

Befeuerung Fernwärme

Heizungsart Zentralheizung,

Fernwärme

Küche Einbauküche

Bad Wanne

Ausrichtung

Balkon/Terrasse

Ost

Kabel Sat TV Ja

Fahrradraum Ja

Gartennutzung Ja

Wohnungskategorie A

Kamin Ja

Wasch/Trockenraum Ja

WG geeignet Ja

Ausstattungsqualität Gehoben

Spielplatz Ja
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Bauweise Massiv

Stellplatzart Carport

Dachform Flachdach

Balkon Ja

ruhig Ja

zentral Ja

Telefon/Fax ADSL

sonnig Ja

Verglasung Doppelt verglast

Gartennutzungsart Gemeinschaftlich

Balkon/Terrasse Ja

Einrichtung Ofen, Kühlschrank

Zustand

Baujahr 1986

Zustand Gepflegt

Jahr der letzten

Modernisierung

2002

Letzte Modernisierung 2003

Energieausweis gültig

bis

27.05.2025

HWB 60,98 kWh/(m2a)

Klasse HWB C

PEP-Wert 197,50

Klasse PEP-Wert C

fGEE 1,15

Klasse fGEE C

Ausstelldatum

Energiepass

28.05.2015

CO2-Emissionsklasse A

CO2-Ausstoß 11,9

Baujahr lt.

Energieausweis

1986

Warmwasser enthalten Ja

Altlasten keine Altlasten lt

Altlastenflächenatlas

Jahrgang Energiepass 2014

Energieausweis Bedarfsausweis

Verwaltung

Verfügbar ab 01.07.2026

Haustiere nach Vereinbarung

Mietdauer (min) 3

Mietdauer (max) 3

Kinderfreundlich Ja

Kaution Ja

Infrastruktur

Dist. Kindergarten (km) 1,1 km

Dist. Volksschule (km) 1,3 km

Dist. NM-Schule (km) 2,1 km

Dist. Gymnasium (km) 1,4 km

Dist. Autobahn (km) 21 km

Dist. Zentrum (km) 0,1 km

Dist.

Einkaufsmöglichkeiten

(km)

0,8 km

Dist. Flughafen (km) 42 km

Dist. Bus (km) 0,9 km

Dist. Gaststätten (km) 0,3 km

Dist. Apotheke (km) 1,2

Dist. Arzt (km) 1

Dist. Ärztezentrum (km) 0,05

Dist. Sportanlagen (km) 1,2

Dist. See (km) 9,4

Dist. Naherholung (km) 2

Dist. Wandergebiete

(km)

2

Dist. Fernbahnhof (km) 1 km

Ausblick ja

Fussweg zu öf. Verkehr ca. 1 Min.
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Fahrzeit zu HBF ca. 5 Min.

Fahrzeit zu Flughafen ca. 44 Min.

Preise

Betriebskosten 146,54 e

Betr.-Kosten USt % 10 %

Heizkosten (o.WW)

(exkl. USt)

32,69 e

HK (o.WW) USt % 20 %

Warmwasser (exkl. USt) 22,80 e

WW USt % 10 %

Nettomiete (exkl. USt.) 609,00 e

Bruttomiete 669,90 e

Heizkosten (inkl USt) 64,31 e

Sonst. Kosten Kauf 78,86 e

Gesamtbelastung 895,40 e

Betriebskosten 161,19 e

Hauptmiete USt % 10 %

Stellplatzanzahl 1

Kaution 3.000,00 e

Kaufpreis (inkl. USt) 170.000,00 e

Hauptmiete (inkl. USt) 669,90 e

Betr.-Kosten USt 14,65 e

Betr.-Kosten (inkl. USt) 161,19 e

HK (o.WW) USt 6,54 e

Heizkosten (o.WW) (inkl.

USt)

39,23 e

WW USt 2,28 e

Warmwasser (inkl. USt) 25,08 e

Heizkosten 55,49 e

Heizkosten USt. 8,82 e

Summe USt. 84,37 e

Kategorie

Objektart Wohnung

Objekttyp Etagenwohnung

Nutzungsart Wohnen

Vermarktungsart Miete

Provision

Provisionsfrei Ja

Abgeberprovision 3 Bruttomonatsmieten
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Beschreibung
Glücklich wohnen in Perg – gepflegte 75 m2 Woh-
nung mit Loggia, Kaminofen & renoviertem Bad

Ein Zuhause soll nicht nur praktisch sein. Es soll sich
gut anfühlen.

Diese gepflegte rund 75 m2 große Wohnung am be-
liebten Fuchsenweg in der Perger Südstadt bietet ge-
nau das: eine angenehme Wohnatmosphäre, eine
gute Raumaufteilung, eine geschützte Loggia und ein
besonderes Extra, das man heute nur noch selten
findet – einen gemütlichen Kaminofen im Wohnzim-
mer.

Hier wohnen Sie ruhig, angenehm und dennoch
stadtnah in der Bezirksstadt Perg.

Die Wohnung befindet sich im 3. Stock und eignet
sich ideal für Singles, Paare oder eine kleine Familie,
die ein gepflegtes Zuhause mit Charakter suchen.

Wohnen mit Wärme & Atmosphäre

Das Wohnzimmer ist das Herzstück der Wohnung.

Neben der klassischen Fernwärmeheizung sorgt hier
ein freistehender Kaminofen in Specksteinoptik für
eine besonders behagliche Atmosphäre. Gerade an
kühlen Tagen entsteht dadurch ein Wohngefühl, das
vielemoderneWohnungen heute nicht mehr bieten.

Ankommen, Feuer anzünden, entspannen – genau
so darf sich Zuhause anfühlen.

Gepflegte Wohnung mit sinnvoller Auffrischung

Die Wohnung wurde bereits laufend gepflegt und
wird vor der Vermietung zusätzlich noch oberfläch-
lich aufgewertet.

Geplant bzw. in Umsetzung sind unter anderem:

* Kinderzimmer wird frisch ausgemalt
* moderne weiße Innentüren werden eingebaut
* bestehende Türstöcke werden abgeschliffen und
neu lackiert bzw. gestrichen
* die restlichen Räume sind bereits ausgemalt

Dadurch entsteht ein hellerer, modernerer Gesamt-
eindruck, ohne dass der wohnliche Charakter der
Wohnung verloren geht.

Raumaufteilung mit vielen Möglichkeiten

Die Wohnung bietet eine sehr angenehme und prak-
tische Aufteilung.

Neben dem Wohnzimmer stehen ein Schlafzimmer
sowie ein weiteres Zimmer zur Verfügung. Dieses
eignet sich je nach Lebenssituation ideal als Kinder-
zimmer, Homeoffice, Gästezimmer oder Ankleide.

Vom Wohn- und Schlafzimmer gelangen Sie auf die
nachträglich wettergeschützte Loggia – ein angeneh-
mer Platz für den ersten Kaffee amMorgen, ein paar
Pflanzen oder entspannte Abendstunden.

Die Küche ist eingebaut und verbleibt fix in der Woh-
nung. Einige Elektrogeräte wurden bereits hochwer-
tig erneuert, unter anderem mit Geräten der Marke
Miele.

Renoviertes Bad & separates WC

Ein besonderer Pluspunkt ist der bereits moderni-
sierte Sanitärbereich.

Das Badezimmer verfügt über eine Badewanne, ei-
nen Handtuchheizkörper und hochwertige Badmö-
bel von Voglauer.

Auch das separate WC wurde ansprechend ausge-
stattet und bietet ein Waschbecken mit Unterbau-
kasten.
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Das bedeutet für Sie als Mieter: ein gepflegter, hoch-
wertiger Sanitärbereich ohne Renovierungsbedarf.

Möblierung nach Absprache

Ein weiterer Vorteil: Die Vermieterin ist offen und
kommunikativ.

Die auf den Bildern ersichtlichen Möbel können
nach Absprache teilweise in der Wohnung verblei-
ben oder vollständig entfernt werden.

Fix in der Wohnung verbleiben:

* eingebaute Küche
* teilweise erneuerte Elektrogeräte, unter anderem
Miele
* freistehender Kaminofen
* Badezimmer- und WC-Ausstattung
* Beleuchtung in den einzelnen Räumen

Alles Weitere kann individuell besprochen werden,
damit die Wohnung bestmöglich zu den zukünftigen
Mietern passt.

Für wen ist diese Wohnung ideal?

Diese Wohnung eignet sich besonders für:

* Singles mit Wunsch nach mehr Platz
* Paare
* kleine Familien
* Menschen im Homeoffice
* Mieter, die ein wohnliches Zuhause mit besonde-
rer Atmosphäre suchen

Hier bekommen Sie keine anonyme Standardwoh-
nung, sondern ein gepflegtes Zuhause mit Charak-
ter, Wärme und Gestaltungsspielraum.

—Miete inkl. 10% Ust. 669,90 Euro
—–BK inkl. 10% Mwst 161,19 Euro

HZ/WW inkl. 20% Mwst 64,31 Euro
–Gesamtmiete Brutto 895,40 Euro

Fazit

Diese Wohnung in Perg verbindet solide Substanz,
angenehme Raumaufteilung und echtes Wohlfühl-
potenzial.

Der Kaminofen im Wohnzimmer, die wetterge-
schützte Loggia, das renovierte Bad mit hochwer-
tigen Voglauer-Möbeln und die geplanten Auffri-
schungsarbeiten machen diese Wohnung zu einem
besonders attraktiven Mietangebot.

Ein Zuhause, das nicht kühl und austauschbar wirkt
– sondern warm, gepflegt und einladend.

Vereinbaren Sie gerne einen Besichtigungstermin
und überzeugen Sie sich persönlich von dieser be-
sonderen Mietwohnung in Perg.
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Bilder der Immobilie
Wohnzimmer teilvisualisiert

Wohn-Esszimmer
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Wohn-Esszimmer

helles, gemütliches Wohnzimmer
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separate große Küche

bequeme, nützliche Durchreicche in WZ
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Schlafzimmer teilvisualisiert

Schlafzimmer
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ChatGPT Image 11. Mai 2026, 19_59_50

Kinderzimmer
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neuwertiges, Qualitätsbad

Anlage der Wohnung
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viel Grün bei der Wohnung

Ausblick von der Loggia
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Ausblick von der Loggia

eigenes Carport
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Ausblick nach Südosten
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Bilder der Immobilie
wohlige Wärme Ofen Specksteinverkleidert Badewanne mit Glasduschen
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Massivholz-Bademöbel
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3D-visualisierte Grundrisse
IH206-Grundriss-Whg-farbe
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Lageplan
Lage der Immobilie
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Ihr Ansprechpartner

Herr Stefan Huber
Fa. Huber Immobilien e. U.

Hauptplatz 17
4240 Freistadt

Telefon: +43 664 450 90 58

Mobil: +43 664 450 90 58

E-Mail: office@immohuber.at
Web: www.immohuber.at

Rechtshinweis
Da wir Objektangaben nicht selbst ermitteln, übernehmen wir hierfür keine Gewähr. Dieses Exposé ist nur für Sie persönlich bestimmt. Eine Weitergabe
an Dritte ist an unsere ausdrückliche Zustimmung gebunden und unterbindet nicht unseren Provisionsanspruch bei Zustandekommen eines Vertrages.

Alle Gespräche sind über unser Büro zu führen. Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns Schadenersatz bis zur Höhe der Provisionsansprüche ausdrücklich
vor. Zwischenverkauf ist nicht ausgeschlossen.
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 d
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